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Kapitel 1

Einleitung

A. Problemaufriss

Das Schreiben einer strafrechtsdogmatischen1 Arbeit erscheint bereits für 
sich genommen begründungsbedürftig – wird doch mitunter das Anschwel-
len der strafrechtswissenschaftlichen Literatur im Allgemeinen2 moniert und 
auf die Übersystematisierung durch die Strafrechtsdogmatik (bei gleichzeitig 
geringem Erkenntnisgewinn) im Besonderen3 hingewiesen. Keinesfalls ge-
ringer wird der aufzubringende Begründungsaufwand will man sich mit der 
hier gewählten Thematik, den Fahrlässigkeitsdelikten4, beschäftigen, da 
schon Schünemann im Jahre 1975 feststellte, dass diese von Stief- zu Lieb-
lingskindern der Strafrechtsdogmatik avanciert waren.5 Dass sich auch über 
40 Jahre später nichts an diesem Befund geändert hat, belegen insbesonde-
re die umfangreichen Monographien von Duttge6 und Sauer7 aus jüngerer 
Zeit. Es drängt sich also die Frage auf, was eine weitere Arbeit auf diesem 
Gebiet Neues leisten können sollte.

1  Was man unter dem Begriff der Strafrechtsdogmatik genau zu verstehen hat, ist 
Gegenstand lebhafter Auseinandersetzung im Schrifttum. Einen umfangreichen 
Überblick über die – keineswegs immer kontroversen – Positionen gibt Burkhardt, 
in: Strafrechtswissenschaft, S. 112 ff. – Hier wird unter anderem mit Alexy, Argu-
mentation, S. 307 ff., die Auffassung vertreten, dass es sich bei der Dogmatik um ein 
„Gemenge verschiedener Tätigkeiten“ handelt; eine handfeste Orientierung liefert 
insofern Langer, GA 1990, 435 ff., der für eine wissenschaftliche Strafrechtsdogma-
tik die Kriterien der Begriffsklärung, Systematisierung und Methodenreflexion her-
ausarbeitet; vgl. noch Roxin, in: Strafrechtswissenschaft, S. 370.

2  Vgl. dazu Arzt, Armin Kaufmann-GS, S. 839 ff., insb. S. 851 ff, der von einer 
„Publikationsflut“ spricht.

3  Vgl. Lackner, GA-FS, S. 150 ff. und S / S27-Lenckner / Eisele, Vorbem §§ 13 ff. 
Rn. 22; Conde bei Gropengießer, in: Strafrechtswissenschaft, S. 229, spricht von 
„Haarspalterei“ der deutschen Strafrechtsdogmatik.

4  Die Begriffe Fahrlässigkeitsstraftat und Fahrlässigkeitsdelikt werden im Rah-
men der Arbeit synonym gebraucht.

5  Schünemann, JA 1975, 435. – Vgl. in diesem Zusammenhang auch die Bemer-
kung von Rudolphi, JuS 1969, 549, der das Unrecht der fahrlässigen Delikte Ende der 
sechziger Jahre noch als „Stiefkind der strafrechtlichen Dogmatik“ bezeichnet hatte.

6  Duttge, Bestimmtheit.
7  Sauer, Fahrlässigkeitsdogmatik.



18	 Kap. 1: Einleitung

Zunächst ist das Augenmerk jedoch auf die (vermeintlich) merkwürdig 
anmutende Tatsache zu lenken, dass es ungeachtet der zahlreich erschiene-
nen Publikationen bisher nicht gelungen ist, ein zumindest annähernd ein-
heitliches Aufbauschema der Fahrlässigkeitsstraftat herauszuarbeiten.8 Be-
rechtigterweise wird in der Literatur von „einer schwer überschaubaren 
Vielfalt von Aufbaumodellen und Systembegriffen“9 gesprochen und ange-
merkt, dass „kaum ein Bereich der Dogmatik des AT des StGB so umstrit-
ten ist, wie die unwertbegründenden Elemente der Fahrlässigkeit“10. Gössel 
bezeichnet die Fahrlässigkeitstat gar als „das unbekannte Wesen“11. Zur 
Jahrtausendwende meinte Burkhardt dann – trotz der unterschiedlichsten 
Ansätze – konstatieren zu können, dass „in den letzten 70 Jahren, was den 
Begriff der Fahrlässigkeit angeht, […] auch kein nennenswerter Fortschritt 
im analytischen Sinn erzielt worden“ sei.12 All diese Stellungnahmen sind 
von größter Skepsis geprägt, lassen aber zumindest den Schluss zu, dass das 
Ende des kritischen Fragens im Hinblick auf die Fahrlässigkeitsstraftat noch 
nicht erreicht sein kann; obwohl doch mitunter der Versuch unternommen 
wurde, sich „neue Wege“13 oder „neue Horizonte“14 in der Fahrlässigkeits-
dogmatik zu erschließen. Die Schwierigkeit scheint aber zu sein, die Hebel 
für die Bearbeitung dieses Themenkomplexes richtig anzusetzen. Die zu 
beantwortende Frage kann demnach, plakativ gewendet, nur lauten: Wo 
liegt ein solcher tauglicher Anknüpfungspunkt?

Für die aktuelle Diskussion um den Aufbau der Fahrlässigkeitsstraftat 
muss es – ohne späteren Analysen allzu weit vorzugreifen – als üblich be-
zeichnet werden, die Auseinandersetzung darauf zu konzentrieren, ob nun 

8  In diesem Sinne auch Otto, Schlüchter-GS, S. 77.
9  Lackner / Kühl, StGB, § 15 Rn. 35; ähnlich auch Wolter, GA-FS, S. 311, „ver-

worren und umstritten“.
10  Gropp, Strafrecht AT, § 12 Rn. 65.
11  Gössel, Bengl-FS, S. 23.
12  Burkhardt, in: Strafrechtswissenschaft, S. 144; vgl. auch Sauer, Fahrlässig-

keitsdogmatik, S. 2: Beide meinen, dass die Fahrlässigkeit seit der grundlegenden 
Monographie von Engisch, Untersuchungen, S. 239 ff., aus dem Jahre 1930, weitge-
hend durchleuchtet sei. Dies kann an dieser Stelle zunächst dahinstehen, erscheint 
aber schon deshalb fragwürdig, da es Engisch – seinem eigenen Ansatz nach – nicht 
primär darum ging, die Fahrlässigkeit insgesamt (d. h. materiell und formell) zu 
durchleuchten, sondern er einige Bereiche von vornherein ausgliederte (und diese 
dann lediglich anhangsweise erörterte); außerdem ist darauf hinzuweisen, dass En-
gisch, Untersuchungen, S. 346, trotz seiner erzielten, vor allem normentheoretischen 
Ergebnisse unter anderem betonte, für das Unrecht des fahrlässigen Delikts „keine 
terminologischen Konsequenzen“ ziehen zu wollen, also damit der heute fast allge-
mein abgelehnten, reinen „Schuldlösung“ das Wort redete, siehe dazu aber ausführ-
lich unten S. 107 ff.

13  Dies bemerkt Gössel, Bengl-FS, S. 23, bereits in der Überschrift seines Aufsatzes.
14  Auch Schünemann, Schaffstein-FS, S. 159, verortet dies im Titel.
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ein so genannter „objektiver“ oder ob ein so genannter „individueller“ 
Sorgfaltspflichtmaßstab im Rahmen des bei jeder Straftat zu prüfenden 
tatbestandlichen Unrechts anzulegen ist;15 mit anderen Worten, ob sich also 
die Prüfung der für die Fahrlässigkeit angeblich so wichtigen Sorgfaltswid-
rigkeit zunächst auf standardisierte Fähigkeiten im Sinne eines einsichtigen 
und besonnen Angehörigen des betroffenen Verkehrskreises beschränkt (sog. 
objektive Maßfigur) oder ob die Sorgfaltswidrigkeit überhaupt nur dann 
aufweisbar ist, wenn der Täter die persönlichen Kenntnisse und Fähigkeiten 
mitbringe, der Sorgfalt Genüge zu tun. Ein Folgeproblem dieser viel Raum 
in Anspruch nehmenden Diskussion ist, ob ein eigenständiger subjektiver 
Sorgfaltspflichtverstoß außerdem im Rahmen der Schuld Bedeutung erlangt, 
wie es „die“ „objektive“ Lehre für richtig hält, oder ob diese Aspekte allei-
ne im Unrecht zu verorten sind. Die Heftigkeit mit der diese Streitigkeiten 
im Schrifttum ausgetragen werden ist bemerkenswert.16 So wird der indivi-
duellen Auffassung beispielsweise vorgeworfen, sie drohe „unsere gesamte, 
auf der Unterscheidung von Unrecht und Schuld aufbauende Verbrechens-
lehre in Grund und Boden zu stampfen“.17 Demgegenüber wird von Vertre-
tern „der“ individualisierenden Auffassung die Behauptung aufgestellt, dass 
der Streit „im Ergebnis keine große Bedeutung“ habe.18

Zu konstatieren bleibt, dass die Fronten im Rahmen der Lösung dieses 
Einzelproblems als extrem verhärtet zu bezeichnen sind, und dies obwohl 
eines der angeführten Hauptargumente, nämlich die Folgen für Unrecht und 
Schuld zu bedenken, noch nicht prononciert in den Mittelpunkt einer mo-
nographischen Arbeit gestellt wurde. In diese Lücke der strafrechtswissen-
schaftlichen Diskussion will die vorliegende Dissertation stoßen. Die Geset-
zesbegriffe Unrecht und Schuld und die ihnen zugrunde liegenden Unwerte 
sollen einer Begriffsbestimmung zugeführt werden, um die sich stellenden 
Einzelprobleme der Fahrlässigkeitsstraftat aus einem übergeordneten Blick-
winkel systematisieren zu können. Es ist der Versuch zu unternehmen, von 
der bestehenden Gesamtsystematik auf die Fahrlässigkeit rückzufragen. 
Zwar mag man sich durch ein solches Vorgehen der Gefahr aussetzen, sich 
in der Breite des Diskussionsspektrums zu verlieren,19 aber nur durch ein 

15  Exemplarisch dafür Wieseler, Sorgfaltspflichtmaßstab.
16  Vgl. auch Jakobs, in: Beiheft Teheran, S. 11: „Was zur Fahrlässigkeit kontro-

vers ist, betrifft vornehmlich nicht ihren Inhalt, sondern ihre Zuordnung zu Unrecht 
oder Schuld oder aufgeteilt zu Unrecht und Schuld.“

17  Schünemann, JA 1975, 513; ähnlich, aber gemäßigter Fünfsinn, Aufbau, S. 71, 
der von einer „partiellen Aufhebung der strafrechtsdogmatisch sinnvollen und bisher 
allgemein akzeptierten Unterscheidung von Unrecht und Schuld“ spricht.

18  Sauer, Fahrlässigkeitsdogmatik, S. 55.
19  Um den Umfang der Arbeit zu begrenzen und eine Schwerpunktsetzung zu 

ermöglichen, ist bereits an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass sich das Hauptau-


